
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen       12.11.2018 
Stadtentwicklungsamt 
Stapl 32 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 
 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem 20.11.2018 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: Yorckbrückenbeleuchtung  

 
2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jörn Oltmann 

 
3. Beschluss: Das Bezirksamt beschließt 

1. die Demontage der Yorckbrückenbeleuch-
tung im Jahr 2019 

2. die beiliegende Vorlage der Bezirksverord-
netenversammlung zur Kenntnisnahme 
vorzulegen. 

 
  
4. Rechtsgrundlage 
 

§ 36 (2) BezVG und § 15 BezVG 
 

5. Auswirkungen auf die Gleichstel-
lung der Geschlechter 

 
6. Haushaltsmäßige/ Personalwirt-

schaftliche Auswirkungen 
 

Keine 
 
 
Es werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 
10.000,- € jährlich für Stromkosten und War-
tung sowie weitere (noch unbestimmte) Mittel 
für die Vergabe der Neuausschreibung des 
Wartungsvertrages eingespart 

 
7. Nachhaltigkeit 
 

Ist der Anlage 1 zu  entnehmen 
 

8. Unterrichtung der BVV 
 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

9. Mitzeichnung 
 
 

Keine 

  
 
 
 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 
 



 

 

Anlage 1 

 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

   
quantitativ 

 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

x      

2.  Wasser 
     

x      

3.  Energie 

 

 x     

4.  Abfall 
     

x      

5.  Verkehr 
     

x      

6.  Immissionen 
     

x      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 
 

x      

8.  Bildungsangebot 
 

x      

9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
        dungsprozessen  

x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      
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DRUCKSACHEN 

 

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

- XX. WAHLPERIODE - 
 

 

          Lfd.-Nr.: 
          Drs.-Nr.:      /XX 
 

M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme – 

- Schlussbericht - 

 
 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

 

über die Demontage der Yorckbrückenbeleuchtung 

 

 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme folgendes mit: 
 

Das Bezirksamt hat beschlossen, im Laufe des Jahres 2019 das Projekt Yorckbrü-
ckenbeleuchtung zu beenden und die Leuchten an den Brücken 1, 2, 5, 27 – 30 zu 
demontieren. 
Hierfür sprechen folgende Gründe: 
 

 Die Leuchten der Brücke 5 werden im Rahmen des Ausbaus zur Ertüchtigung als 
Wegeverbindung auf jeden Fall demontiert und nicht wieder angebracht, da  
SenUVK die Brücke nach Wiedereinbau übernimmt und nach eigenem Beleuch-
tungskonzept gestaltet. 

 Die Leuchten der Brücken 1 und 30 müssen demontiert werden, da gemäß Yorck-
brückenvertrag von 2013 diese Brücken saniert (und als Geh- und Radwegever-
bindungen ertüchtigt) werden sollen.  

 Auch die übrigen Brücken mit Beleuchtung (27-29) an der östlichen Seite müssen 
saniert werden, ein Zeitraum ist hierfür noch nicht benannt. D.h. auch hier müssen 
die Leuchten demontiert werden.  

 Die Brücke 2 ist keine historische Brücke. Sie ist demzufolge die einzige der sie-
ben beleuchteten Brücken, an der die Leuchten nicht aus Sanierungsgründen de-
montiert werden müssten. 

Das bedeutet, dass über kurz oder lang bei sechs der insgesamt sieben beleuchteten 
Brücken die Leuchten auf jeden Fall abgebaut werden müssen. 
 

 Die Unterhaltung von Anstrahlungen im öffentlichen Raum ist keine Pflichtaufgabe 
des Bezirksamtes und kann aus Kapazitätsgründen von keinem Fachamt gewähr-
leistet werden. 

 In dem zwischen SenUVK und BerlinLicht bestehendem Managementvertrag gibt 
es zwar ein Optionsrecht für die Bezirke, die Übernahme des Betriebes von be-
zirkseigenen Anlagen der öffentlichen Beleuchtung einzufordern, Anstrahlungen 
wie bei den Yorckbrücken sind jedoch explizit ausgenommen. 
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Insbesondere der Wiedereinbau sowie auch die weiteren laufenden Kosten würden  
den bezirklichen Haushalt in unangemessenem Umfang belasten. Hinzu kämen zu-
sätzliche Kosten durch die Neuausschreibung des Wartungsvertrages, da diese durch 
ein externes Büro durchgeführt werden müsste.  
Um Synergieeffekte zu nutzen, ist es sinnvoll, die Beleuchtung an allen sieben Brü-
cken im gleichen Zeitraum zu demontieren. 

 
Ungeachtet dessen wird eine anderweitige Verwendung der Leuchten angestrebt. 
 
 
 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den   20.11.2018 
 
 
___________________      ____________________ 
Angelika S c h ö t t l e r      Jörn  O l t m a n n 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadtrat 
  
 
 
 
 

   


